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In diesen Versicherungsbedingungen werden Versicherungsnehmer und versicherte Personen als „Sie“ bezeichnet. 

Diese Versicherungsbedingungen gelten für Sie als Versicherungs-nehmer bzw. für Sie als versicherte Person. Sie sind 
Versicherungs-nehmer, wenn Sie den Versicherungsvertrag mit der HanseMerkur abgeschlossen haben. Eine versi-
cherte Person sind Sie, wenn Sie durch den Versicherungsnehmer versichert wurden. Versicherte Person können Sie 
zudem auch als Versicherungsnehmer sein.  

Ihre Versicherungsbedingungen bestehen aus 2 Abschnitten. 

Im Abschnitt A finden Sie insbesondere Angaben zum versicherten Personenkreis, zu den Abschlussfristen und zur 
Prämienzahlung. Auch werden hier Einschränkungen und Verhaltensregeln (Obliegenheiten) aufgeführt, die für alle 
Versicherungen gelten. Im Abschnitt B. finden Sie den Umfang des Versicherungsschutzes der einzelnen Versiche-
rungen. Neben den Leistungen und den Leistungsvoraussetzungen sind hier auch Ausschlüsse und Verhaltens-
regeln, die nur für die jeweilige Versicherung gelten, geregelt. 

 

A: Allgemeiner Teil (gültig für alle im Teil B 

genannten Versicherungen) 

1 Versicherte Personen und Versicherungsfähig-

keit  Versichert sind die im Versicherungsschein namentlich 
genannten Personen.   Neugeborene von versicherten Personen sind mit Vollen-
dung der Geburt versichert. Voraussetzung hierfür ist, dass 
sie binnen 2 Monaten nach dem Tag der Geburt rückwirkend 
bei der HanseMerkur versichert werden und kein anderweiti-
ger Versicherungsschutz besteht.  Versicherungsfähig sind: 

1.1 Personen mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. 

1.2 Familien; als Familie gelten maximal 2 Erwachsene sowie 
Kinder bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Als Kinder zählen 
eigene, sowie Kinder, die mit dem Versicherungsnehmer im 
eigenen Haushalt leben. Für allein reisende Familienmitglie-
der beträgt die Versicherungssumme 50 % der vereinbarten 
Familienversicherungssumme. 

2 Abschluss und Beendigung des Versicherungs-

vertrages 

2.1 Sie können den Versicherungsvertrag jederzeit abschließen. 
Er beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt für die Dauer eines 
Jahres. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 1 weiteres 
Jahr, wenn weder Sie noch die HanseMerkur 3 Monate vor 
Ablauf schriftlich kündigen. 

2.2 Die gesetzlichen Bestimmungen über außerordentliches 
Kündigungsrecht bleiben unberührt. 

2.3 Der Versicherungsvertrag endet mit Ihrem Tod oder wenn 
Sie aus der Bundesrepublik Deutschland wegziehen. Die ver-
sicherten Personen können innerhalb von 2 Monaten nach 
dem Tod bzw. dem Wegzug des Versicherungsnehmers den 
Versicherungsvertrag unter Benennung des zukünftigen 
Versicherungsnehmers fortsetzen.  

3 Prämie 

3.1 Zahlung der ersten Prämie 

a) Die erste Prämie ist sofort fällig, nachdem Sie den Versi-
cherungsschein und die Prämienrechnung bekommen ha-
ben.  

b) Zahlen Sie die erste Prämie zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeit-
punkt. Das gilt allerdings nur, wenn Sie für die Nichtzah-
lung verantwortlich sind und wenn die HanseMerkur Sie in 
Textform gesondert, z. B. im Versicherungsschein, auf die-
se Folge hingewiesen hat. 

c) Wenn Sie die erste Prämie nicht rechtzeitig zahlen, kann 
die HanseMerkur vom Vertrag zurücktreten, solange die 
Prämie nicht gezahlt ist. Die HanseMerkur kann nicht zu-
rücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten haben. 

3.2 Zahlung der Folgeprämien  

a) Die Folgeprämie gilt jeweils für 1 Versicherungsjahr. Sie ist 
jeweils zu Beginn des Versicherungsjahres fällig. 

b) Zahlen Sie die Folgeprämien nicht rechtzeitig, kann die 
HanseMerkur Sie schriftlich zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen setzen. Ha-
ben Sie am Ende der Zahlungsfrist noch nicht gezahlt, be-
steht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz und die HanseMerkur kann den Vertrag kün-
digen. Das gilt nur, wenn die HanseMerkur Sie zusammen 
mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen hat. 

c) Kündigt die HanseMerkur und zahlen Sie innerhalb eines 
Monats nach Erhalt der Kündigung den angemahnten Be-
trag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die 
zwischen dem Kündigungszeitpunkt und der Zahlung ein-
getreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

3.3 Prämienhöhe  Die Prämienhöhe für Einzelpersonen oder Familien sehen Sie 
in der Prämienübersicht. Sie ist in Beitragsstufen eingeteilt. 
Sie richtet sich nach dem Alter der versicherten Person und 
dem versicherten Reisepreis. 
a) Falls Sie nicht mehr als Familie im oben beschriebenen 

Sinne gelten, stellt die HanseMerkur zum nächsten Zah-
lungstermin von der Familienversicherung auf den zum 
Umstellungszeitpunkt gültigen Tarif für Einzelversiche-
rungen um. Die Umstellung erfolgt auf die Beitragsstufe, 
die der Hälfte Ihres bisher versicherten Reisepreises am 
nächsten ist. Hierüber erhalten Sie keine gesonderte Mit-
teilung. 

b) Versicherte Kinder werden am Ende des Versicherungsjah-
res, in dem sie ihren 21. Geburtstag hatten, auf den zum 
Umstellungszeitpunkt gültigen Tarif für Einzelversiche-
rungen umgestellt. Die Umstellung erfolgt auf die1. Bei-
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tragsstufe für Einzelversicherungen mindestens jedoch mit 
einem zu versichernden Reisepreis von 1.000,- EUR. Hier-
über erhalten Sie keine gesonderte Mitteilung. 

c) Werden Sie  65 Jahre alt, stellt die HanseMerkur ab der 
nächsten Prämienzahlung die Beitragsstufe auf die Bei-
tragsstufe ab 65 Jahre um. Hierüber erhalten Sie keine ge-
sonderte Mitteilung. 

d) Wenn sich die Prämienhöhe ändert, können Sie innerhalb 
von 2 Monaten nach der Änderung zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Änderung kündigen. 

3.4 Prämieneinzug  Ist Prämieneinzug von einem Konto vereinbart, erfolgt dieser 
unverzüglich nach Mandatserteilung. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn die Prämie am Abbuchungstag eingezogen 
werden kann und Sie einer Einziehung nicht widersprechen. 
Konnte die Prämie ohne Ihr Verschulden nicht eingezogen 
werden, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn Sie diese un-
verzüglich nach einer Aufforderung der HanseMerkur vor-
nehmen. 

4 Geltungsbereich, Beginn, Dauer und Ende des 

Versicherungsschutzes 

4.1 Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Für Reisen innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland besteht nur Versicherungs-
schutz, wenn die Entfernung zwischen dem Wohnort der ver-
sicherten Person und dem Zielort mehr als 50 km beträgt. 
Fahrten von der und zur Arbeitsstätte der versicherten Per-
son gelten nicht als Reise.  

4.2 Der Versicherungsschutz beginnt nach Zahlung der Prämie 
für alle Reisen, die nach Vertragsschluss gebucht wurden. 
Für bereits gebuchte Reisen besteht Versicherungsschutz in 
der Reise-Rücktrittsversicherung nur, wenn die Versicherung 
spätestens 30 Tage vor Reiseantritt abgeschlossen wurde. 
Liegen zwischen Reisebuchung und Reiseantritt weniger als 
30 Tage, besteht für diese Reise nur Versicherungsschutz, 
wenn der Abschluss der Reise-Rücktrittsversicherung spä-
testens am 3. Werktag nach der Reisebuchung erfolgte. Für 
die übrigen Versicherungen besteht Versicherungsschutz 
nur, wenn der Vertrag vor Antritt der Reise abgeschlossen 
wurde. Die Reise gilt als angetreten, wenn die 1. Reiseleistung 
ganz oder zum Teil in Anspruch genommen wurde. Wird der 
Vertrag erst nach Reisebeginn abgeschlossen, besteht Versi-
cherungsschutz nur für folgende Reisen. 

4.3 Der Versicherungsschutz gilt für beliebig viele vorüberge-
hende versicherte Reisen, die innerhalb eines Jahres gebucht 
oder angetreten werden. Bei einer Reisedauer über einen 
Zeitraum von 56 Tagen hinaus besteht die Leistungspflicht 
nur für die ersten 56 Tage der Reise. Endet das Versiche-
rungsjahr während der Urlaubsreise, besteht der Versiche-
rungsschutz nur fort, sofern der Vertrag nicht gekündigt 
wird.  Der Versicherungsschutz endet in der Reise-
Rücktrittsversicherung jeweils mit dem Antritt der Reise. In 
den übrigen Versicherungen endet er mit Beendigung der 
versicherten Reise.   Der Versicherungsschutz verlängert sich im Falle einer Ver-
tragskündigung über den Ablauf des Vertrages hinaus, wenn 
eine Reise erst nach Vertragsablauf beendet werden kann, 
weil sich die planmäßige Beendigung aus Gründen verzögert, 
die Sie nicht zu vertreten haben. 

5 Einschränkungen des Versicherungsschutzes  Die HanseMerkur leistet nicht, wenn 

5.1 Sie arglistig über Umstände zu täuschen versuchen, die für 
den Grund oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung 
sind. 

5.2 Sie den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. 

5.3 der Versicherungsfall zum Zeitpunkt der Buchung der Reise 
oder bei Abschluss des Versicherungsvertrages vorausseh-
bar war. 

5.4 der Versicherungsfall verursacht wird durch: 

 Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unru-
hen, Streik, Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung oder 
sonstige Eingriffe von hoher Hand,  aktive Teilnahme an ei-
ner öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung. 

6 Allgemeine Obliegenheiten und Folgen von 

Obliegenheitsverletzungen 

6.1 Halten Sie den Schaden möglichst gering und vermeiden Sie 
alles, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen könnte. 

6.2 Alle Auskünfte zum Schadenfall müssen Sie wahrheitsgemäß 
und vollständig machen. Die Ihnen übersandte Schadenan-
zeige müssen Sie vollständig ausgefüllt zurücksenden. Von 
der HanseMerkur darüber hinaus geforderte Belege und 
sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise erbracht 
werden. 

6.3 Ersatzansprüche gegen Dritte gehen entsprechend der 
gesetzlichen Regelung bis zur Höhe der geleisteten Zahlung 
auf die HanseMerkur über. Die HanseMerkur hat dabei zu 
beachten, dass Ihnen daraus kein Nachteil entsteht. Sie sind 
falls erforderlich verpflichtet, bei der Durchsetzung des Er-
satzanspruches mitzuwirken. 

6.4 Verletzen Sie eine der vorgenannten Obliegenheiten vorsätz-
lich, ist die HanseMerkur von der Verpflichtung zur Leistung 
befreit. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Oblie-
genheit ist die HanseMerkur berechtigt, die Leistung in ei-
nem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versiche-
rungsschutz bestehen. 

7 Auszahlung der Versicherungsleistung 

7.1 Kosten in ausländischer Währung  Die HanseMerkur rechnet die entstandenen Kosten zum 
Eurokurs des Tages um, an dem die Belege bei ihr eingehen. 
Es gilt der amtliche Devisenkurs, es sei denn, die Devisen zur 
Bezahlung der Rechnungen wurden zu einem ungünstigeren 
Kurs erworben. 

7.2 Fälligkeit unserer Zahlung  Sobald der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis 
vorliegt und die HanseMerkur ihre Zahlungspflicht und die 
Höhe der Entschädigung festgestellt hat, zahlt die Hanse-
Merkur diese spätestens innerhalb von 2 Wochen.  Ist die Zahlungspflicht erwiesen, aber die Höhe der Entschä-
digung einen Monat nach Eingang der Schadenanzeige noch 
nicht festgestellt, können Sie einen angemessenen Vorschuss 
verlangen.  Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördli-
che Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen 
Sie oder eine der versicherten Personen eingeleitet worden, 
so kann die HanseMerkur bis zum rechtskräftigen Abschluss 
dieses Verfahrens die Regulierung des Schadens aufschie-
ben. 

7.3 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen  Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der 
anderweitige Vertrag diesem vor. Dies gilt auch dann, wenn 
in einem dieser Versicherungsverträge ebenfalls eine nach-
rangige Haftung vereinbart ist, unabhängig davon, wann der 
andere Versicherungsvertrag abgeschlossen wurde. Melden 
Sie den Versicherungsfall zuerst der HanseMerkur, tritt diese 
in Vorleistung und wird sich zwecks Kostenteilung direkt an 
den anderen Versicherer wenden.  

8 Anzuwendendes Recht, Verjährung, Geltung für 

versicherte Personen  In Ergänzung dieser Bestimmungen gelten das Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) sowie grundsätzlich deutsches 
Recht, soweit internationales Recht dem nicht entgegen-
steht. Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren 
in 3 Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in dem die Leistung verlangt werden kann. Haben Sie ei-
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nen Anspruch angemeldet, ist die Verjährung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen bzw. der versicherten 
Person die Entscheidung der HanseMerkur in Textform zu-
geht.   Alle Bestimmungen des Versicherungsvertrages gelten 
sinngemäß auch für Sie als Versicherungsnehmer und versi-
cherte Person. 

9 Willenserklärungen und Anzeigen   Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber der HanseMer-
kur bedürfen der Textform (Brief, Fax, E-Mail, elektronischer 
Datenträger etc.). 

B: Besonderer Teil zu den einzelnen Versi-

cherungen 

Reise-Rücktrittsversicherung 

1 Beschreibung des Versicherungsschutzes  Die HanseMerkur leistet, wenn Sie oder eine Risikoperson 
von einem versicherten Ereignis betroffen sind und der 
planmäßige Antritt der versicherten Reise dadurch für Sie 
nicht zumutbar ist. Soweit nachstehend nicht andere Sum-
men genannt sind, ist die Entschädigung auf die vereinbarte 
Versicherungssumme begrenzt. 

2 Versicherte Ereignisse 

2.1 Unerwartete und schwere Erkrankung, Tod, Unfallverletzung 
oder Schwangerschaft. 

2.2 Bruch von Prothesen oder Lockerung von implantierten 
Gelenken. 

2.3 Impfunverträglichkeit. 

2.4 Mitteilung eines Termins zur Spende oder zum Empfang von 
Organen und Gewebe (Lebendspende) im Rahmen des 
Transplantationsgesetzes. 

2.5 Erheblicher Schaden von mindestens 2.500,– EUR an Ihrem 
Eigentum infolge von Feuer, Leitungswasserschäden, Ele-
mentarereignissen oder strafbaren Handlungen Dritter (z.B. 
Einbruchdiebstahl). 

2.6 Unerwartete gerichtliche Ladung, vorausgesetzt, das zu-
ständige Gericht akzeptiert Ihre Reisebuchung nicht als 
Grund zur Verschiebung der Ladung. 

2.7 Adoption eines minderjährigen Kindes, sofern Ihre Anwesen-
heit zum Vollzug der Adoption in die Reisezeit fällt. 

2.8 Arbeitsplatzverlust mit anschließender Arbeitslosigkeit 
infolge einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. Nicht versichert 
ist der Verlust von Aufträgen oder die Insolvenz bei Selbst-
ständigen. 

2.9 Aufnahme eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsver-
hältnisses oder einer Tätigkeit mit Mehraufwandsentschädi-
gung (1-EURO-Job) aus der Arbeitslosigkeit heraus. Voraus-
setzung ist, dass Sie bei der Reisebuchung bei der Bunde-
sagentur für Arbeit arbeitslos gemeldet waren. Nicht versi-
chert sind die Aufnahme von Praktika, betrieblichen Maß-
nahmen oder Schulungsmaßnahmen jeglicher Art sowie die 
Arbeitsaufnahme eines Schülers oder Studenten während 
oder nach der Schul- oder Studienzeit. 

2.10 Konjunkturbedingte Kurzarbeit mit einer voraussichtlichen 
Einkommensreduzierung mindestens in Höhe eines regelmä-
ßigen monatlichen Nettoarbeitsentgelts. Voraussetzung ist, 
dass der Arbeitgeber die Kurzarbeit zwischen Versiche-
rungsabschluss und dem Reisebeginn anmeldet. 

2.11 Arbeitgeberwechsel und damit verbundener Arbeitsplatz-
wechsel, wenn die Reisezeit in die Probezeit, maximal jedoch 
in die ersten 6 Monate der neuen beruflichen Tätigkeit fällt. 
Voraussetzung ist, dass der Versicherungsabschluss vor der 
Kenntnis des Wechsels erfolgte. 

2.12 Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer 
Schule, Universität/Fachhochschule oder an einem College. 
Voraussetzung ist, dass die Wiederholungsprüfung in die 
versicherte Reisezeit oder bis zu 14 Tage nach Beendigung 
der Reise fällt. 

2.13 Nichtversetzung eines Schülers oder die Nichtzulassung zur 
Prüfung, wenn es sich um eine Schul- oder Klassenreise han-
delt. 

2.14 Versäumen eines gebuchten und mitversicherten Anschluss-
verkehrsmittels aufgrund von Verspätung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln um mehr als 2 Stunden oder dessen Ausfall. 
Öffentliche Verkehrsmittel sind alle innerdeutschen, für die 
öffentliche Personenbeförderung zugelassenen Luft-, Land- 
oder Wasserfahrzeuge. Nicht als öffentliche oder Anschluss-
verkehrsmittel gelten Transportmittel, die im Rahmen von 
Rundfahrten/Rundflügen verkehren, sowie Mietwagen, Taxis 
und Kreuzfahrtschiffe. 

2.15 Unerwartete und schwere Erkrankung, schwere Unfallverlet-
zung oder Impfunverträglichkeit zur Reise angemeldeten 
Hundes oder einer zur Reise angemeldeten Katze. 

3 Risikopersonen  Risikopersonen sind 

3.1 Personen, die mit Ihnen gemeinsam eine Reise gebucht 
haben. Dies gilt nicht, wenn mehr als 6 Personen oder bei 
Familientarifen mehr als 2 Familien gemeinsam eine Reise 
buchen. 

3.2 Ihre Angehörigen und die Angehörigen Ihres Ehepartners 
bzw. Lebensgefährten. Als Angehörige zählen der Ehepart-
ner oder Lebensgefährte, die Kinder, Adoptivkinder, Stiefkin-
der, Pflegekinder, Schwiegerkinder, die Eltern, Adoptiveltern, 
Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Tan-
ten, Onkel, Neffen und Nichten. 

3.3 diejenigen Personen, die nicht mitreisende Minderjährige 
oder Ihre pflegebedürftigen Angehörigen betreuen. 

4 Versicherte Leistungen 

4.1 Erstattung von Stornierungskosten  Die HanseMerkur erstattet Ihnen die vertraglich geschulde-
ten Stornierungskosten bei Nichtantritt der Reise oder eines 
Seminars bzw. den Preis der Eintrittskarte, wenn Sie die Ver-
anstaltung nicht besuchen. Hierzu zählt auch das Vermitt-
lungsentgelt bis zu 100,– EUR pro Person bzw. pro Mietob-
jekt. Haben Sie nicht stornierbare Leistungen gebucht und 
versichert, ersetzt Ihnen die HanseMerkur den Reise- bzw. 
Ticketpreis. 

4.2 Erstattung von Hinreise-Mehrkosten  Bei verspätetem Antritt der Reise ersetzt die HanseMerkur 
die Hinreise-Mehrkosten entsprechend der ursprünglich ge-
buchten Art und Qualität. Die Mehrkosten erstattet die Han-
seMerkur bis zur Höhe der Stornierungskosten, die bei einer 
Stornierung der Reise angefallen wären. 

4.3 Erstattung von Umbuchungskosten  Wird eine Reise umgebucht, ersetzt die HanseMerkur die 
entstehenden Umbuchungskosten bis zur Höhe der Kosten, 
die bei einer Stornierung der Reise angefallen wären. Buchen 
Sie die Reise ohne Vorliegen eines versicherten Ereignisses 
bis 42 Tage vor Reiseantritt um, erstattet Ihnen die Hanse-
Merkur die Kosten der Umbuchung bis zu einem Betrag von 
30,– EUR pro Person bzw. Objekt. 

4.4 Erstattung von Einzelzimmerzuschlägen  Sie haben zusammen mit einer Risikoperson, die die Reise 
aus einem versicherten Grund stornieren muss, ein Doppel-
zimmer gebucht. Die HanseMerkur ersetzt Ihnen in diesem 
Fall bis zur Höhe der Kosten einer Komplettstornierung, den 
Einzelzimmerzuschlag und weitere Umbuchungsgebühren 
oder die anteiligen Kosten der ausgefallenen Person für das 
Doppelzimmer. 
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5 Zusätzlicher Versicherungsschutz bei Schiffs-

reisen  Versäumen Sie das Kreuzfahrtschiff  wegen einer Ver-
spätung eines öffentlichen Verkehrsmittels um mehr als 2 
Stunden, erstattet Ihnen die HanseMerkur die nachweislich 
entstandenen Mehrkosten der Nachreise entsprechend der 
ursprünglich gebuchten Art und Qualität. Die Erstattung er-
folgt bis zur Höhe der geschuldeten Kosten, die bei unver-
züglicher Stornierung der Reise angefallen wären, maximal 
jedoch bis zu 1.500,– EUR je Person. 

6 Einschränkungen des Versicherungsschutzes  

6.1 Vorerkrankungen  Nicht versichert sind Erkrankungen, die zum Zeitpunkt der 
Reisebuchung bekannt und in den letzten 6 Monaten vor 
Versicherungsabschluss behandelt worden sind. Kontrollun-
tersuchungen gelten nicht als Behandlungen. 

6.2 Psychische Reaktionen  Die HanseMerkur leistet nicht bei Krankheiten, die den Um-
ständen nach als eine psychische Reaktion auf Terroran-
schläge, Flugzeug- oder Busunglücke oder als die Befürch-
tung von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Elementarer-
eignissen, Krankheiten oder Seuchen aufgetreten sind. 

7 Obliegenheiten nach Eintritt des Schadenfalls 

7.1 Unverzügliche Stornierung  Um die Kosten möglichst gering zu halten, müssen Sie bei 
Eintritt des versicherten Ereignisses Ihre Reise unverzüglich 
bei der Buchungsstelle stornieren. 

7.2 Nachweise zur Schadenhöhe  Alle Belege zur Schadenhöhe, z. B. die Stornokostenrech-
nung, müssen Sie uns im Original einreichen. 

7.3 Nachweis für versicherte Ereignisse  Ein versichertes Ereignis müssen Sie durch Vorlage geeigne-
ter Originalbelege nachweisen. Ärztliche Atteste müssen die 
Diagnose und die Behandlungsdaten enthalten. Sofern die 
HanseMerkur es als notwendig erachtet, kann sie die Frage 
der Reiseunfähigkeit durch fachärztliche Gutachten überprü-
fen lassen. 

7.4 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten  Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 6.4 des allgemeinen Teils. 

Urlaubsgarantie (Reiseabbruch-

Versicherung) 

1 Beschreibung des Versicherungsschutzes  Die HanseMerkur leistet, wenn Sie oder eine Risikoperson 
von einem versicherten Ereignis betroffen sind und die 
planmäßige Beendigung der versicherten Reise dadurch für 
Sie nicht zumutbar ist. Soweit nachstehend nicht andere 
Summen genannt sind, ist die Entschädigung auf die verein-
barte Versicherungssumme begrenzt.  

2 Versicherte Ereignisse 

2.1 Unerwartete und schwere Erkrankung, Tod, Unfallverletzung 
oder Schwangerschaft. 

2.2 Bruch von Prothesen oder Lockerung von implantierten 
Gelenken. 

2.3 Impfunverträglichkeit. 

2.4 Mitteilung eines Termins zur Spende oder zum Empfang von 
Organen und Geweben (Lebendspende) im Rahmen des 
Transplantationsgesetzes. 

2.5 Erheblicher Schaden von mindestens 2.500,– EUR an Ihrem 
Eigentum infolge von Feuer, Leitungswasserschäden, Ele-
mentarereignissen oder strafbaren Handlungen Dritter (z.B. 
Einbruchdiebstahl). 

2.6 Unerwartete gerichtliche Ladung, vorausgesetzt, das zu-
ständige Gericht akzeptiert Ihre Reisebuchung nicht als 
Grund zur Verschiebung der Ladung. 

2.7 Adoption eines minderjährigen Kindes, sofern Ihre Anwesen-
heit zum Vollzug der Adoption in die Reisezeit fällt. 

2.8 Versäumen eines gebuchten und mitversicherten Anschluss-
verkehrsmittels aufgrund von Verspätung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln um mehr als 2 Stunden oder dessen Ausfall. 
Öffentliche Verkehrsmittel sind alle für die öffentliche Perso-
nenbeförderung zugelassenen Luft-, Land- oder Wasserfahr-
zeuge. Nicht als öffentliche oder Anschlussverkehrsmittel 
gelten Transportmittel, die im Rahmen von Rundfahr-
ten/Rundflügen verkehren, sowie Mietwagen, Taxis und 
Kreuzfahrtschiffe. 

2.9 Ihr Urlaubsort wird von Lawinen, Erdrutschen, Überschwem-
mungen, Erdbeben oder Wirbelstürmen heimgesucht. Sie 
müssen aufgrund dieser Naturkatastrophen bzw. Elementar-
ereignisse am Urlaubsort die Reise zwingend notwendig ver-
längern. 

3 Risikopersonen  Risikopersonen sind 

3.1 Personen, die mit Ihnen gemeinsam eine Reise gebucht 
haben. Dies gilt nicht, wenn mehr als 6 Personen oder bei 
Familientarifen mehr als 2 Familien gemeinsam eine Reise 
buchen; 

3.2 Ihre Angehörigen und die Angehörigen Ihres Ehepartners 
bzw. Lebensgefährten. Als Angehörige zählen der Ehepart-
ner oder Lebensgefährte, die Kinder, Adoptivkinder, Stiefkin-
der, Pflegekinder, Schwiegerkinder, die Eltern, Adoptiveltern, 
Stiefeltern, Pflegeeltern, Großeltern, Geschwister, Enkel, Tan-
ten, Onkel, Neffen und Nichten; 

3.3 diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige 
oder Ihre pflegebedürftigen Angehörigen betreuen. 

4 Versicherte Leistungen  Soweit nachstehend keine andere Regelung beschrieben ist, 
wird bei der Erstattung der nachfolgend aufgeführten Kos-
ten für Beförderung, Unterkunft und Verpflegung auf die 
Qualität der versicherten Reise abgestellt. 

4.1 Zusätzliche Rückreise- und Unterkunftskosten  Müssen Sie die Reise abbrechen oder kehren Sie von der 
Reise verspätet zurück, erstattet die HanseMerkur Ihnen die 
nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten. 
Versichert sind auch die hierdurch unmittelbar verursachten 
sonstigen Mehrkosten, z. B. Übernachtungs- und Verpfle-
gungskosten. Wenn abweichend von der gebuchten Reise die 
Rückreise mit einem Flugzeug erforderlich wird, werden nur 
die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeug-
klasse ersetzt.  Ist eine mitreisende Risikoperson aufgrund eines versicher-
ten Ereignisses nicht transportfähig, oder tritt ein in § 2.9 
aufgeführtes Ereignis ein, erstattet die HanseMerkur die zu-
sätzlichen Kosten für die Unterkunft. 

4.2 Nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen  Bei Abbruch der Reise innerhalb der ersten Hälfte der versi-
cherten Reise, maximal jedoch in den ersten 8 Reisetagen er-
stattet die HanseMerkur den versicherten Reisepreis. Bei 
Abbruch in der zweiten Hälfte der Reise (spätestens ab dem 
9. Reisetag) oder bei einer Unterbrechung der Reise ent-
schädigt die HanseMerkur die nicht in Anspruch genomme-
nen Reiseleistungen.  Lassen sich die Beträge der einzelnen Reiseleistungen nicht 
objektiv nachweisen (z. B. Pauschalreisen), erstattet die Han-
seMerkur die nicht genutzten Reisetage anteilig zur gesam-
ten Reisedauer. Die Entschädigung wird in diesem Fall wie 
folgt berechnet: 
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und/oder Rückreise versichert, besteht für die nicht in An-
spruch genommenen Reiseleistungen kein Versicherungs-
schutz. 

1)  
2)  

4.3 Nachreisekosten bei Reiseunterbrechung  Müssen Sie eine Rundreise oder Kreuzfahrt unterbrechen, 
ersetzt die HanseMerkur die notwendigen Beförderungskos-
ten, um von dem Ort, an dem die Reise unterbrochen werden 
musste, wieder zur Reisegruppe gelangen zu können. Die Ge-
samtkosten bei Unterbrechung der Reise können nur bis zur 
Höhe der Kosten anerkannt werden, die bei einem vorzeiti-
gen Abbruch der Reise angefallen wären. 

5 Einschränkungen des Versicherungsschutzes  

5.1 Vorerkrankungen  Nicht versichert sind Erkrankungen, die zum Zeitpunkt der 
Reisebuchung bekannt und in den letzten 6 Monaten vor 
Versicherungsabschluss behandelt worden sind. Kontrollun-
tersuchungen gelten nicht als Behandlung. 

5.2 Psychische Reaktionen  Die HanseMerkur leistet nicht bei Krankheiten, die den Um-
ständen nach als eine psychische Reaktion auf Terroran-
schläge, Flugzeug- oder Busunglücke oder die Befürchtung 
von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Elementarereignis-
sen, Krankheiten oder Seuchen aufgetreten sind. 

6 Obliegenheiten nach Eintritt des Schadenfalls 

6.1 Nachweise zur Schadenhöhe  Die Höhe der zusätzlichen Rück-oder Nachreisekosten müs-
sen Sie uns mit Originalbelegen nachweisen. 

6.2 Nachweis für versicherte Ereignisse  Ein versichertes Ereignis müssen Sie durch Vorlage geeigne-
ter Originalbelege nachweisen. Ärztliche Atteste müssen die 
Diagnose und die Behandlungsdaten enthalten. Sofern die 
HanseMerkur es als notwendig erachtet, kann sie die Frage 
der Reiseunfähigkeit durch fachärztliche Gutachten überprü-
fen lassen. 

6.3 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten  Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 6.4 des allgemeinen Teils. 

Notfall-Versicherung 

1 Beschreibung des Versicherungsschutzes  Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn Ihnen während Ihrer 
Reise ein Notfall zustößt, der gemäß § 2 versichert ist. Die 
HanseMerkur hilft Ihnen durch ihren weltweiten Notruf-
Service mit den nachstehend aufgeführten Leistungen. 

2 Versicherte Leistungen 

2.1 Bei Krankheit/Unfall und Tod innerhalb Deutschlands 

a) Krankenrücktransport 
Werden Sie mindestens 5 Tage stationär behandelt, orga-
nisiert die HanseMerkur auf Ihren Wunsch den Kranken-
transport vom Ort der stationären Behandlung in das Ih-
rem Wohnort nächstgelegene geeignete Krankenhaus. Die 
HanseMerkur übernimmt die gegenüber der ursprünglich 
geplanten Rückreise entstehenden Mehrkosten bis zu ei-
nem Betrag von 2.500,– EUR. Die HanseMerkur leistet nur 
bei nachgewiesener Transportfähigkeit. 

b) Bergungskosten 
Erleiden Sie einen Unfall und müssen deswegen gesucht, 
gerettet oder geborgen werden, erstattet die HanseMer-
kur hierfür die Kosten bis zu einem Betrag von 5.000,– 
EUR. 

c) Überführungskosten 
Die HanseMerkur organisiert die Überführung des Ver-
storbenen an den ständigen Wohnsitz und übernimmt die 
Kosten hierfür. 

d) Bestattungskosten 
Die HanseMerkur übernimmt die Kosten für eine Bestat-
tung am Aufenthaltsort bis zu der Höhe, die bei einer 
Überführung entstanden wäre. 

2.2 Bei Reiseabbruch oder verspäteter Rückreise  Wenn die gebuchte Reise von Ihnen aus versicherten Grün-
den nicht planmäßig beendet werden kann, organisiert die 
HanseMerkur die Rückreise. Die HanseMerkur gewährt ein 
Darlehen für die Mehrkosten, die im Vergleich zu den Kosten 
für die ursprünglich geplante Rückreise entstehen.  Versicherte Gründe sind: 
a) Tod, schwere Unfallverletzung oder unerwarteter und 

schwerer Erkrankung von Ihnen, Ihren Reisebegleitern o-
der Ihrer nicht mitreisenden Angehörigen oder derjenigen 
Personen, die nicht mitreisende minderjährige oder pfle-
gebedürftige Angehörige betreuen. Als Ihre Angehörige 
gelten Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnli-
chen Lebensgemeinschaft, Kinder, Eltern, Adoptiveltern, 
Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegerel-
tern, Schwiegerkinder und Schwäger; 

b) Ihre Entführung oder Ihrer Reisebegleiter. Die Darlehens-
gewährung ist bei Entführung auf 10.000,– EUR je versi-
cherte Person begrenzt.  Voraussetzung für die Darlehensgewährung ist die Vorlage 

einer Kopie Ihres Personalausweises oder des Reisepasses 
bei dem Notruf-Service der HanseMerkur. Das Darlehen ist 
binnen eines Monats nach dem Ende der Reise in einer 
Summe an die HanseMerkur zurückzuzahlen. 

2.3 Bei Strafverfolgung  Für die nachfolgend aufgeführten Kosten gewährt die Han-
seMerkur ein Darlehen. Das Darlehen muss von Ihnen unver-
züglich nach der Erstattung durch die Behörde oder das Ge-
richt, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach Aus-
zahlung an die HanseMerkur zurückgezahlt werden. 
a) Haft und Haftandrohung 

Werden Sie verhaftet oder mit Haft bedroht, ist die Han-
seMerkur bei der Beschaffung eines Anwalts und/oder ei-
nes Dolmetschers behilflich. In diesem Zusammenhang an-
fallende Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten 
streckt sie bis zu einem Betrag von 3.000,– EUR als Darle-
hen vor. 

b) Darlehen für Strafkaution 
Die HanseMerkur gewährt ein Darlehen bis zu einem Be-
trag von 15.000,– EUR für die von Behörden von Ihnen 
eventuell verlangte Strafkaution. 

2.4 Bei Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten 

a) Verlust von Reisezahlungsmitteln 
Geraten Sie durch den Verlust Ihrer Reisezahlungsmittel 
aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhanden-
kommen in eine finanzielle Notlage, stellt die HanseMerkur 
über ihren Notruf-Service den Kontakt zur Ihrer Hausbank 
her. Sofern erforderlich, hilft sie bei der Übermittlung eines 
von der Hausbank Ihnen zur Verfügung gestellten Betra-
ges. Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 24 
Stunden nicht möglich, stellt Ihnen die HanseMerkur über 
ihren Notruf-Service ein Darlehen unter Vorlage einer Ko-
pie des Personalausweises oder des Reisepasses bis zu ei-
nem Betrag von 500,– EUR zur Verfügung. Dieses Darle-
hen ist binnen eines Monats nach dem Ende der Reise in 
einer Summe an die HanseMerkur zurückzuzahlen. 

b) Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten 
Bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten 
hilft Ihnen die HanseMerkur bei der Sperrung der Karten. 
Sie haftet jedoch nicht für den ordnungsgemäßen Vollzug 
der Sperrung und die trotz Sperrung entstehenden Ver-
mögensschäden. 
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c) Verlust von Reisedokumenten 
Bei Verlust von Reisedokumenten hilft die HanseMerkur 
bei der Ersatzbeschaffung. 

2.5 Bei Umbuchungen/Verspätungen  Geraten Sie in Schwierigkeiten, weil Sie ein gebuchtes Ver-
kehrsmittel versäumen oder weil es zu Verspätungen oder 
Ausfällen gebuchter Verkehrsmittel kommt, so hilft die Han-
seMerkur bei der Umbuchung. Umbuchungskosten und er-
höhte Reisekosten tragen Sie. Die HanseMerkur informiert 
Dritte auf Ihren Wunsch über Änderungen des geplanten 
Reiseverlaufes. 

2.6 Bei Reisen mit dem Fahrrad 

a) Fahrradpannen 
Kann wegen einer Panne oder eines Unfalls des auf der 
Reise benutzten Fahrrades die Fahrt nicht fortgesetzt 
werden, übernimmt die HanseMerkur die Reparaturkosten 
bis zu einem Betrag von 75,– EUR, damit eine Weiterfahrt 
möglich wird. Ist eine Reparatur am Schadensort nicht 
möglich, erstattet die HanseMerkur alternativ die Mehr-
kosten für die Fahrt zum Ausgangspunkt oder zum Zielort 
der Tagesetappe bis zu 75,– EUR je versicherten Schaden-
fall. Nicht versichert sind Reifenpannen. 

b) Fahrraddiebstahlschutz 
Kann wegen eines Diebstahls des auf der Reise benutzten 
Fahrrades die Fahrt nicht planmäßig fortgesetzt werden, 
übernimmt die HanseMerkur die Mehrkosten für die Rück-
fahrt zum Heimatort, zum Ausgangsort oder zum Zielort 
der Tagesetappe bis zu einem Betrag von 250,– EUR je 
versicherten Schadenfall. 

2.7 Schutzengel für Ihr Zuhause  Die HanseMerkur organisiert Ihre Rückreise zum Wohnort 
und Ihre Reise zurück an den Urlaubsort und übernimmt die 
zusätzlichen Reisekosten, wenn Sie Ihre Reise aufgrund eines 
erheblichen Schadens (mindestens 2.500,– EUR) an Ihrem 
Eigentum am Heimatort infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, 
Elementarereignissen oder strafbaren Handlungen Dritter 
(z.B. Einbruchdiebstahl) abbrechen oder unterbrechen müs-
sen. Bei der Erstattung der Kosten wird auf die Art und Qua-
lität der ursprünglich gebuchten Reise abgestellt. Sind Not-
reparaturen erforderlich oder werden Notersatzkäufe für Ihr 
Eigentum am Heimatort notwendig, erhalten Sie von der 
HanseMerkur gegen Rechnungsvorlage und Nachweise für 
die Ersatznotwendigkeit einen Betrag bis zu 500,– EUR. 

2.8 Reiseruf  Wenn Sie während der Reise nicht erreicht werden können, 
organisiert die HanseMerkur einen Reiseruf (z. B. über den 
Rundfunk) und übernimmt hierfür die Kosten. 

3 Obliegenheiten nach Eintritt des Schadenfalls 

3.1 Kontaktaufnahme zu unserem weltweiten Notfall-Service  Voraussetzung für die Leistungen der Notfall-Versicherung 
ist, dass Sie sich oder ein von Ihnen Beauftragter sich bei Ein-
tritt des versicherten Schadenfalls telefonisch oder in sonsti-
ger Weise an den weltweiten Notfall-Service der HanseMer-
kur wendet. Diese Kontaktaufnahme muss unverzüglich er-
folgen. Die Telefonnummer finden Sie unter „Wichtige Hin-
weise im Schadenfall“ in Ihren Vertragsunterlagen oder auf 
der Internetseite www.hansemerkur.de unter „Reise-Notruf-
Service“. 

3.2 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten  Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 6.4 des allgemeinen Teils. 

Reisegepäck-Versicherung 

1 Beschreibung des Versicherungsschutzes  Sie haben Versicherungsschutz wenn Ihr Reisegepäck von 
einem versicherten Ereignis betroffen wird. Ein versichertes 
Ereignis liegt vor, wenn 

1.1 aufgegebenes Reisegepäck abhandenkommt, zerstört oder 
beschädigt wird, während es sich im Gewahrsam eines Be-
förderungsunternehmens, Beherbergungsbetriebes oder ei-
ner Gepäckaufbewahrung befindet; 

1.2 aufgegebenes Reisegepäck den Bestimmungsort nicht am 
selben Tag wie Sie erreicht (Lieferfristüberschreitung); 

1.3 während der übrigen Reisezeit Reisegepäck abhanden-
kommt, zerstört oder beschädigt wird durch 

a) strafbare Handlungen Dritter. Hierzu zählen Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung und vor-
sätzliche Sachbeschädigung; 

b) einen Transportmittelunfall (z.B. Verkehrsunfall); 
c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Überschwemmung, 

Erdrutsch, Erdbeben, Lawinen. 

2 Versicherte Sachen 

2.1 Versichert sind Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die 
Sie auf Ihre Reise mitnehmen, sowie Geschenke und Reise-
andenken, die Sie während der Reise erwerben. Gegenstän-
de, die üblicherweise nur zu beruflichen Zwecken mitgeführt 
oder während der Reise erworben werden, sind nicht versi-
chert. 

2.2 Sportgeräte jeweils mit Zubehör (nicht jedoch Motoren) sind 
nur versichert, solange sie sich nicht im bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch befinden. 

2.3 Wertsachen sind nur versichert, solange sie 

a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder 
b) in persönlichem Gewahrsam und sicher verwahrt mitge-

führt werden oder 
c) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines 

Gebäudes oder eines Passagierschiffes befinden oder 
d) der Campingplatzleitung zur Aufbewahrung übergeben 

sind oder 
e) sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß gesicher-

ten Wohnwagen/Wohnmobil oder in einem fest umschlos-
senen und durch Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug 
nicht einsehbar auf einem offiziellen Campingplatz befin-
den.  Als Wertsachen zählen Pelze, Schmucksachen, Gegenstände 

aus Edelmetall, Foto-, Filmapparate, EDV-Geräte, elektroni-
sche Kommunikations- und Unterhaltungsgeräte inkl. Zube-
hör.   Schmucksachen und Gegenstände aus Edelmetall sind je-
doch in den Punkten c bis e nur versichert, solange sie au-
ßerdem in einem verschlossenen Behältnis untergebracht 
sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnahme des 
Behältnisses selbst bietet. 

3 Versicherte Leistungen  Im Versicherungsfall ersetzt die HanseMerkur bis zur Versi-
cherungssumme für 

3.1 zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Versiche-
rungswert zur Zeit des Schadeneintritts. Als Versicherungs-
wert gilt der Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue 
Sachen gleicher Art und Güte am ständigen Wohnort der 
versicherten Person anzuschaffen, abzüglich eines dem Zu-
stand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch 
etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert); 

3.2 beschädigte, reparaturfähige Sachen die notwendigen Repa-
raturkosten und gegebenenfalls eine bleibende Wertminde-
rung, höchstens jedoch den Versiche-rungswert; 

3.3 Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert; 

3.4 die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, 
Kraftfahrzeugpapieren und sonstigen Ausweispapieren die 
amtlichen Gebühren.  Soweit nicht anders vereinbart, beträgt die Versicherungs-
summe bei Tarifen für Einzelpersonen 2.000,– EUR und für 
Familien 4.000,– EUR je Versicherungsfall. 
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4 Entschädigungsgrenzen  Die HanseMerkur erstattet je Versicherungsfall bei 

4.1 Lieferfristüberschreitung die nachgewiesenen Aufwendun-
gen für notwendige Ersatzkäufe bis zu 500,– EUR; 

4.2 Schäden an Wertsachen bis zu 50% der Versicherungssum-
me; 

4.3 Schäden an Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräten sowie Mobilte-
lefonen, jeweils mit Zubehör, bis 250,– EUR; 

4.4 Schäden an Golf- und Tauchausrüstungsgegenständen sowie 
Fahrrädern, jeweils mit Zubehör, bis 750,– EUR; 

4.5 Schäden an Wellenbrettern und Segelsurfgeräten, jeweils mit 
Zubehör, bis zu 500,– EUR; 

4.6 Schäden an Musikinstrumenten und Zubehör bis zu 250,– 
EUR; 

4.7 Schäden an EDV-Geräten sowie elektronischen Kommunika-
tions- und Unterhaltungsgeräten mit Zubehör bis zu 250,– 
EUR. 

5 Einschränkungen des Versicherungsschutzes 

5.1 Nicht versicherte Sachen und Ereignisse  Nicht versichert sind 
a) Schäden durch Verlieren, Liegen-, Stehen- oder Hängen-

lassen von Gegenständen; 
b) Schäden, die durch die natürliche oder mangelhafte Be-

schaffenheit der versicherten Sachen, Abnutzung oder 
Verschleiß verursacht werden; 

c) Bargeld, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkar-
ten, Wertpapiere, Fahrscheine, Urkunden und Dokumente 
aller Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder 
Liebhaberwert, Zahngold, Prothesen jeder Art, , Schuss-
waffen jeder Art inklusive Zubehör sowie Land-, Luft- und 
Wasserfahrzeuge, Hängegleiter, Gleitflieger, Fallschirme, 
jeweils mit Zubehör. 

5.2 Einschränkung des Versicherungsschutzes bei grober Fahr-
lässigkeit  Führen Sie den Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist 
die HanseMerkur berechtigt, die Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

5.3 Einschränkung des Versicherungsschutzes in Kraft- und 
Wassersportfahrzeugen und beim Camping durch strafbare 
Handlungen Dritter 

a) Es besteht Versicherungsschutz für Schäden am Reisege-
päck in Kraftfahrzeugen, Anhängern und Wassersport-
fahrzeugen. Voraussetzung ist, dass sich das Reisegepäck 
nicht einsehbar in einem fest umschlossenen und durch 
Verschluss gesicherten Innen- bzw. Kofferraum (bei Was-
sersportfahrzeugen Kajüte oder Packkiste) oder in mit 
dem Fahrzeug fest verbundenen Gepäckboxen befindet. 

b) Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck wäh-
rend des Zeltens oder Campings besteht nur auf offiziellen 
(von Behörden, Vereinen oder privaten Unternehmern 
eingerichteten) Campingplätzen. 

c) Werden die Sachen unbeaufsichtigt zurückgelassen, so be-
steht Versicherungsschutz nur tagsüber zwischen 6.00 
und 22.00 Uhr und wenn das Fahrzeug, der Anhänger oder 
das Zelt geschlossen ist. Zwischen 22.00 und 6.00 Uhr be-
steht Versicherungsschutz in einem unbeaufsichtigten 
Kraftfahrzeug während einer Fahrtunterbrechung von 
nicht länger als 2 Stunden. Als Beaufsichtigung gilt nur Ih-
re ständige Anwesenheit oder die einer von Ihnen beauf-
tragten Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt. 

6 Obliegenheiten nach Eintritt des Schadenfalls 

6.1 Sicherstellung von Ersatzansprüchen gegen Dritte  Schäden an in Gewahrsam gegebenem Gepäck sowie Schä-
den durch nicht fristgerechte Auslieferung müssen Sie un-
verzüglich der aufgegebenen Stelle anzeigen und sich dies 
schriftlich bestätigen lassen. Der HanseMerkur ist hierüber 

eine Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht erkenn-
baren Schäden müssen Sie das jeweilige Unternehmen nach 
der Entdeckung unverzüglich unter Einhaltung der jeweiligen 
Reklamationsfrist, spätestens innerhalb von 7 Tagen, auffor-
dern, den Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. 

6.2 Polizeiliche Meldung  Schäden durch strafbare Handlungen Dritter und Brand-
schäden müssen Sie unverzüglich der zuständigen Polizei-
dienststelle unter Einreichung eines vollständigen Verzeich-
nisses aller vom Schadenfall betroffenen Sachen anzeigen 
und sich dies schriftlich bestätigen lassen. Das der Polizei 
einzureichende Verzeichnis der vom Schadenfall betroffenen 
Gegenstände muss als Einzelaufstellung gefertigt werden 
und auch Angaben über den jeweiligen Anschaffungszeit-
punkt sowie den Anschaffungspreis der einzelnen Gegen-
stände enthalten. Das vollständige Polizeiprotokoll muss der 
HanseMerkur eingereicht werden. 

6.3 Folgen bei Nichtbeachtung der Obliegenheiten  Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 6.4 des allgemeinen Teils. 

Erläuterungen zur Reise-

Rücktrittsversicherung 

Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb 
erläutern wir den Fachbegriff „unerwartete schwere Erkrankung“ 
und geben Ihnen Beispiele. Diese Erläuterung ist Bestanteil Ihres 
Versicherungsvertrages. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele nicht 
abschließend sind.  
Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung. Die Erkrankung 
muss „unerwartet“ und „schwer“ sein. Zunächst definieren wir das 
Kriterium „unerwartet“ und geben danach Beispiele für „schwere“ 
Erkrankungen. 
Fall 1: 
Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der 
Versicherung und nach Reisebuchung gilt als unerwartet.  
Fall 2: 
Versichert ist ebenfalls das erneute Auftreten einer Erkrankung, 
wenn in den letzten 2 Wochen vor Versicherungsabschluss für diese 
Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist.  
Fall 3: 
Sofern in den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss für 
eine bestehende Erkrankung keine Behandlung durchgeführt wor-
den ist, ist ebenfalls die unerwartete Verschlechterung dieser Er-
krankung versichert.  
Nicht als Behandlung zählen regelmäßig durchgeführte medizinische 
Untersuchungen, um den Gesundheitszustand festzustellen. Die 
Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkreten Anlasses 
durchgeführt und dienen nicht der Behandlung der Erkrankung.  
Beispiele für schwere Erkrankungen (nicht abschließend): 

 der behandelnde Arzt hat eine Reiseuntauglichkeit attestiert 
 die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung ist so 

stark, dass der Versicherte aufgrund von Symptomen und Be-
schwerden der Erkrankung die geplante Hauptreiseleistung nicht 
wahrnehmen kann, 

 wegen dieser ärztlich attestierten Erkrankung einer Risikoperson 
ist die Anwesenheit der versicherten Person erforderlich.  

Beispiele für eine „unerwartete schwere Erkrankung“ in der 
Reise-Rücktrittsversicherung (nicht abschließend):  

 Die versicherte Person schließt für eine gebuchte Reise eine 
Versicherung ab. Kurz vor Reiseantritt erleidet sie erstmals einen 
Herzinfarkt.  

 Bei der Mutter der versicherten Person wird nach Abschluss der 
Versicherung und nach Reisebuchung eine Lungenentzündung 
diagnostiziert. Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf Be-
treuung durch die versicherte Person angewiesen.  

Bei Versicherungsabschluss besteht eine Allergie bei der versicher-
ten Person. In den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss ist 
für die Allergie keine Behandlung durchgeführt worden. Vor Reise-
antritt kommt es zu einer starken allergischen Reaktion. Der behan-
delnde Arzt stellt wegen der Heftigkeit der allergischen Reaktion die 
Reiseuntauglichkeit fest. 


